
berdie Anutorität des Staates
ALBERT S]

In Abhandlung!, 1€e€ den bezeichnenden Titel räg ‚„ Whatw as Autho-
rıty ?“ hat Hannah Arendt dieAnsicht ausgesprochen,. Autorität ı ıhrem
echten inn un: Wesen SC1 für unNns unwiederbringlich verloren. Dieses Ur-
teil beruht auf Untersuchung der auctoritas römischen S5Sinn; die
Römer haben 1 dasWort und bestimmte Bedeutung geprägt. Was aber
wirkliche Autorität, VOTr allem die Autorität des Senats ı römischen Staats-
leben Wal, das gebe nıcht mehr. Damit soll nıchtUr ec1N historischer Ver-
gleich SCZOSCH S das Wort drückt S tiefe Resignation VO  — der Gegen-
wart AUS.

Gegen diese These Hannah Arendts hat sich olf Sternberger gewandt ı
Aufsatz ber „Autorität, Freiheit un Befehlsgewalt‘®?. Als entschei-

denden Gegengrund führt die Tatsache heute ochgültiger Autorität
Hr nNnennNn die Autorität der römisch-katholischen Kirche, die aus

direkter römischer Überlieferung stamme. Außerdem weist auf die uto-
r1ıtät diedoch wirklich, WLn auch ı verschiedenen Wandlungen,
Staat vorhanden ist  D3 enn ohne SIC könnten WITL uns der Rechte un Kreli-
heiten Verfassungsstaates nicht erireuen. Seine Schrift ıst SanNz dem
Zielgewidmet, den SCHAUCH INn Vo  —> Autorität bestimmen, den Blick
tür echte Autorität Staat öffnen. Deswegen versucht Mifsdver-
ständnisse klären, die der KErkenntnis der Autorität ıLWeg stehen un!:

die Bildung wirklicher Autorität hemmen.
Als seıt langem‚eingefleischtes Mifiverständnis bezeichnet Sternberger

1€ konservatıve Auffassung VOoNn Autorität, ‚„dIe.Verfilzqng des Glaubens
ott miıt dem Gehorsam königlichen berherrn un: miıt

der Pietät den Hausvater“®‘. Diese Vorstellung 15134 Halbdunkel
der abendländischen Vergangenheit wurzeln:; Sie knüpft-Autorität dıe
Vaterfigur: der Familienvaterun der Landesvater sınd Abbilder nd Stell-
vertreier des Vatergottes un: haben daher ihre rechtmäßige Stellung; un
WIC ott un! allmächtig ist, kommt dem Hausvater die ausschliels-
hiche (GGewalt ı der Familie un dem Monarchendiemöglichst ınumschränkte
Herrschaft ı Staat Zwel Gedanken,die Sternberger azu äußert, wWeTr-

en ı der Hauptsache Zustimmung tTinden: Er meıint; dafß manda,
In dem VOL arl Friedrich herausgegebenen Sammelband Authority (1 and der

Reihe Nomos derAmerican Society otf Political and Legal Philosophy) 1958, Harvard Uni-
versity Press.

»  S Walter Eucken Institut, Vorträge und Aufsätze d Tübingen 1959, Mohr
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un  TerZeit ber Verlust der Schwund der Autorität geklagt wiırd, 7, meıst
irgendeiner orm eben diesem Bild VO  an Autorität nachtrauere. Das müßte

eingeschränkt werden; denn gibt auch sachliche Probleme der Autorität
heute, die aus andern Quellen stammen: aber das VOoO  a Sternberger Gemeinte
trıfft zweitellos och Als Beispiel WIE ernsthafte Gedanken ber
Schwäche und Frneuerung der Autorität mıiıft dem Kinfluflß eXtremen
Vatervorstellung zusammengehen können, SC1 1Ur e1in Buch VOo  am} Hans-Rudolf
Müller Schwefe angeführt: 9  1€ VWelt ohne Väter‘*3 Bei der Darstellung
der Krise der Autorität den einzelnen Lebensbereichen ist auch die ede
VoO ‚„Staat ohne Herren‘®‘. Der Staat der Neuzeit hat SC1ihNn väterliches Wesen
verloren. Friedrich VWilhelm von Preußen, VOoO  en Jochen Klepper als ‚„der
Vater‘®‘® gerühmt, Walrl, 1111 Unterschied schon sSe1iNEM Sohn, och Vater SC1-
Nes Landes. ber se!hst be1 ihm kommt die Entwicklung schon auf C1116
schiefe Ebene: ‚Nicht mehr die Repräsentanz des väterlichen Wesens (S3f=
tes ı Herrn un König schuf Schutz und Ordnung des Rechtes un des Ver-
trauens, sondern die Leistung des Staates bestimmte Würde So VCOCI' -
hert der Staat SCciHN väterliches Wesen

Der Satz, mıt dem Müller Schwefe Überlegung fortsetzt führt
dem andern Gedanken, den Sternberger die Betrachtung des ‚„konservati-
ven  .. Autoritätsbildes knüpft: „Die Demokratie i1st diesem Zusammen-
hange betrachtet schon Krisenzustand der Autorität‘“ Damit 1st das
behauptet wWwWas Sternberger mıiıft Kecht als bedenkliche Folge falschen
Autoritätsvorstellung bezeichnet In ihr siecht nämlich die Ursache für ein
NN!' Gespaltensein viele, die demokratischen Staatsverfassung
leben, 1alten zugleich „„MI1t schiefen Sehnsuchtsblieken ach Autorität Aus-
schau, der Meinung, da{fß der Demokratie eLWAaSs nicht finden SC1L?

‚ WIE können nıicht Jänger em dumpfen Gefühl dahinleben, Autorität ent-
behren INUSSCH, weil WIL VO  > irgendwem ZUur Demokratie verurteilt WOT' -
den Darin mu doch 61n tiefes emmnis liegen, das uNns CISCNEN
Staat 116 auch DUr einigermaßen heimisch werden äßt Kıs ıst also atsäch-
lich C1116 Aufgabe VON nıicht 1Ur theoretischem Interesse, das Mißverständnis

klären, als ob Autorität 1Ur der Weise SCIN könne, W16 S16 der kon-
servalıven Vorstellung mıiıt der Vaterrolle verbunden IST; als ob staatliche
Autorität ı ihrer echten Form und Legitimation eigentlich 1Ur der Ge-
alt des Monarchen VO  —; (sottes Gnaden, vielleicht DUr 111 unumschränk-
ten, alle Fülle staatlicher Autorität SCLIHNEeTr Person vereinigenden Mon-
archen als dem Landesvater wirklich SC1IN könne.

FINE PATERNALISTISCHE ÄUTORITÄTSLEHRE VON I1 HOMAS HER ?
Nun glaubt Sternberger, daflß eben diese Vorstellung besonderer Weise

mıt der katholischen Gedankenwelt verbunden SE61. Sie hat für ihn ihre lange
Die Welt hne Väter. Gedanken Christen ZAUK  - Krise der Autorität, Hamburg 1957,Furche Verlag.
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und Brcite Geschichte 1m kathölisch>-kki Chlichen Befeich; wenn er S16 auch
natürlich SA h für ausschließlich katholisch hält. Er spricht VOI der „pat‘ér-_
nalistischen Autoritätslehre 1m katholischen, auf T’homas von Aquin sich
berufendem Sinne‘“‘. Die nicht ausgesprochene, aber sich anbietende Wolge-
rFuNns wäre, da gerade ım katholischen Denken ‚noch gründlicherer Mühe
bedürfe, jene ältere Schicht on Autoritätsvorstellungen abzutragen‘‘, und
dafß besonders die Katholiken gefährdet selen, ım demokratischen Staat
nicht heimisch werden un mıiıt schiefen Sehnsuchtsblicken ach Autori-
tat auszuschauen, die s1e ın diesem Staat nicht finden xönnen.
Schon um solche Folgerungen VO  - vorneherein auszuschließen, mufß gesagt
werden, dafß ier eine Fehldeutung vorlie_’gt. Das, w as die politische Ethik
auft katholischer Seite SaNZ allgemein vertritt, ist das Gegenteil VO  u

Udem, was Sternberger vermutet, und ihr Begrift staatlicher Autorität ıst
weit entfernt, Vaterfigur oder Vaterrolle gebunden se1ın. Der Katholik

Aist vielmehr sehr ohl imstande, Autorität auch 1m demokratischen Stavatbegreifen un begründen.
WEe1 Ideen, die bei der Auslegung der Autorität mer wieder vorgetra- -

gen werden, haben Sternberger Zzu dem Urteil gebracht, 6s gebe eine VO  m

Thomas herkommende paternalistische Autoritätslehre Der eine Gedanke
besagt, da{ß alle, die rechtmäßig Gewalt ber andere ausüben, für die ihnen
Untergebenen Stellvertreter Gottes seien. In ihm WIT'  d DUr ın einer gewl1ssen
Anschaulichkeit umschrieben, da{fß die siıttliche Gehorsamspflicht Menschen
gegenüber ın ihrem eigentlichen Grund nicht Menschen, sondern an ott
bindet, ach dessen heiligém Willen 6S INn der VWelt Herrschafts- und Unter-
werfungsverhältnisse gibt. In besonderem Maf gilt das VO den Befehlsgewal-
ten, denen der Mensch nicht aus freien Stücken, durch vertragliche Bindung
unterworfen ist, sondern die ıIn einer vorgegebenen Ordnung immer schon
da SIN  d. Das sınd die von ott selbst geseizten Autoritäten iın der Familie,
1im Staat un in der Kirche. Von ıhnen äßt sıch darum In eigener VWeise $2-
SCNH, da{fßs 816 GCöttes Stelle vertréten und ih repräsentieren. Leo 111 rag
diese einfache, den religiösen Menschen bei der Erfüllung seiner Gehorsams-
pflicht bewegende Deutung VOr, wenn ın seiner großen Enzyklika ber
en Staat5 bemerkt, die Inhaber staatlıcher Gewalt selen nach (Sottes Wil-
len un Ordnung „ IN einem gew1ssen Sinne®” Abbild der Oberherrlichkeit
(GGottes n  ber die Menschen und der göttlichen Vorsehung.

Ebenso nahe liegt die andere Idee, die väterliche Autorität als das Urbild

und Vorb?ld aller Autorität Zı betrachten; enn das Mehrsein, die größere
Dabei Bfützt © S1C. auf das Referat, das Richard Hauser iın seinem Buch e  ‚',Autorität un

Macht‘“ (Lambert chneider, Heidelberg 1949) über die wesentlichen Züge der Autoritäts- HA  r  A

auffassung ın der katholischen Staatslehre g1ıbt. Er schließt daraus, Hauser Se1 e1in (übri-
gens ‚„„‚scharfsinniger un gedankenreicher‘”) Sprecher der sıch VO. Thomas herleitenden
paternalistischen Autoritätslehre. Da Hauser nıcht denkt, beweist ber Se1nNn genanntes
Buch, dazu noch se1in großer Artikel ‚„„Autorıität”‘ 1im Staatslexikon 1, ufl 95%, 8308 bis
8326

5  5 Immortale Deı, 1. Nove
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mber 18385; iın der Herderschefi Ausgabe der Leoninischen
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Albert Hartmann

Mächtigkeit un: Überlegenheit, die aller Autorität enthalten ist, stellt
sich atıt die natürlichste rt ı Vater SCLIILCIIL Kind gegenüber dar. Deshalb
kann 'Thomas den Gedanken aussprechen, daflß alle Autoritätsträger 1 eiINer

VW eise der proprietas patrıs, derVäterhehkeit teilhaben un
da{s darın der Grund der ihnen _geschuldeten Ehrerbietung liege®. Leo
nımmt das der schon erwähnten Stelle auf und ordert VOoO  a den Regieren-
en C1M 88 paternum, 61116 Herrschaft, die väterliche Liei-
LUNg erinnert un! VOo  - den Unterworfenen (Gehorsam und Lreue, verbunden
miıt Ehrfurcht, die der äahnlich ist, dıe Kindern ihren Eiltern gegenüber
zukommt ber da unmittelbar vorausschieckt dafß die Herrschaftsgewalt

Staate nicht notwendig M1 bestimmten Staatsform verknüpift SCIH,
WEeIS selbst den Gedanken ab da{fß S1C.  h das VO  — ihm Gesagte DUr auft die
Vaterfigur Monarchen beziehen könne, WEnnn INan auch aus den
gewandten Worten heraushören H135, da Lieo selbst dem monarchischen
Ideal SCIHNeEr Zeıit zugelan ıst. Die Vorsicht aber, die N16 vergißt, C111 „gleich-
wWwW16e6 ” oder ‚, 111 VWeise“* hinzuzufügen, beweist zudem, daan aus

diesen Vergleichen nıcht mehr entnehmen darf, als mıiıt ihnen gemeınnt ist.
Von „Verfilzung“‘ des Glaubens den ott mıt dem Gehorsam

den Monarchen un der Pietät den Vater annn also hier nicht
gesprochen werden. Gegen=Mißdeutung sollte die Sozlalphilosophie Vvon

T’homas her übrigen deswegengeschützt SCHN, weil SIC sich über die staat-
liche Autorität nicht DUr bildhaften Vergleichen geäußert, sondern EeLINE

durchdachte Lehre ausgearbeitet hat, die klar unterscheidet.

VÄTERLICHE ÄUTORITÄT UN AÄUTORITÄT DES STAATES

IDie Autorität des Staates ı1st soziale Leitungsgewalt, un ZWar

gesellschaftlichen Gebilde, das SE1INECIN wesentlichen Gehalt nıcht vVvon

Menschen und ihrer Willkür stamm(t, sondern aUusSs Notwendigkeit her-
vorgeht, 1€ ] göttlichen Idee gründet. Sie ıst soz1ı1ale Leitungsgewalt

strengem Sinn; das unterscheidet SIC grundsätzlich VO  — der väterlichen
Gewalt ı der Familie, auch WEeEeLnN ma  am} SsSiIC SONS dieser oder Hın-
sicht mıiıt der auciorıtas paterna- Beziehung seizen ann. Durch die Art
des gés€lléchäftlitjhen Gebildes, dessen Leitungsgewalt S1C ist, wiıird S1C er -

lich bestimmt, un VO  — daher ist auch begreifen, welcher Weise S16

(sottes Autorität vertrıitt oder repräsentiert.
ID  1Ne Vermengung der staatlichen Autorität miıt der väterlichenstammt

VOT allem aus der Gedankenwelt des absolutistischen Zeitalters. SiebotEeiINC

Möglichkeit, die Ansprüche unumschränkter Herrschaft des Monarchen
begründen. Die reformatorische Praxıs. den Fürsten auch ZU Träger der
höchsten Gewalt. kirchlichen Dingen machen, gab ecINnenNn besonderen
Antrieb patriarchalischen Vorstellungen. Das ist bei Jakob . VO  — Eng-

5 S.th. IL2 qg. 102 a1
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ber dıe Autorıtätdes Staates

land un sEeE1INEeEN Kronjuristen deutlich der Fall, un die Bestimmtheit, mıiıt
der Bellarmin S16 schon 1 ihren Anfängen ablehnte, zeigt, dafß dabei
ELG wichtige.Frage S1INS. ID betont deshalb den NNeren Unterschied vVvOon

Familie un Staat, AaUS dem die verschiedene Art un Begründung valter-
Lliceher und staatlicher Autorität tolgt Diese Gedanken S1N:  d Gemeingut der
katholischen Soziallehre.

Die Autorität der Eltern, nd‘ı besonderen die Autorität des Vaters, die
VOL der der Mutter durch die Stellungdes Mannes 1 Khe und Familie ihren
C155harakter erhält, beruht auf dem Seinsverhältnis, das Kıltern und
Kinder verbindet. Die Eiltern S1inN.  d Ursprung des Lebens für das Kind Darın:
liegt ihre W iürde dem ind gegenüber begründet. Aus der Abhängigkeıt, L

der das Leben aut die KEltern aNngEWILESCH ist, folgt die umfassende Sorge
für das Kind;: ihr eingeschlossen ist Recht un Pflicht, leiten un den
Gehorsam fordern, der der jeweiligen. .Entwicklun/gsstufe' ) des JUNSCH
Menschen entspricht. Aus der blutmäßigen Verbundenheit erwächst‘ die
Liebe, die die väterliche und mütterliche Autorität beseelt un SIC DanZz
persönlicher Weise des Kindes willen da SCIN äßt

Der staatlichen Autorität liegt nıcht C111 Ursprungsverhältnis zugrunde;
S16 ergibt sich AUS sozialen Notwendigkeıit. In Gesellschaft, diıe
ihre Einheit aus dem allen(Gliedern CMEHISAINLCL Ziel empfängt, mu eine

einheitliche Kraft vorhanden SCLLL, die wirksam die Tätigkeit der Glieder
auftf das vorgegebene Ziel hin anregtund ordnet. Diese Notwendigkeit W16C-

derholtsich ı allen Kormen geselischaftlicher Verbundenheit;: diıe .ı genart
der geforderten Leitungsgewalt ändert sich IC ach der Art der Gesell-
schaft und des VOIL ihr verfolgten Zieles. Staatliche Autorität ist dadurch
ausgezeichnet, da{fß das soziale Ziel, dessentwillen SIC besteht, für mensch-
liches Dasein unentbehrlich un ihm darum ı SC1INCI wesentlichen Ordnung
vorgezeichnet ist. Das Gesellschaftstieben größeren Bereichmuıt
SCcC1IlNeL vielfältigen Verbundenheitder Menschen untereinander,.miıt der Fülle
der Zwecke, die individuelle und; EMEINSAN Tätigkeit erreichen trebt,
braucht e1iNe Gesamtordnung, der alleın bestehen un: sich entfalten
ann. Die ZAL Wesen des Menschen gehörende Anlage Z gesellschaft-
lichen Leben tführt mıt immanenter. Notwendigkeit ZUFTE Vereinigung auf das
Gemeinwohl hın, das befriedigenden, gesunden Gesamtzustand des SC
sellsechaftliehen Körpers besteht. Bıne Grofißgruppe von Menschen, gesell-
schaftlich gegliedert den SaNnzech KReichtum ihrer Lebenstätigkeiten, ist
Staat,; sofern SiIC einheitlich verbunden ist /Axx Erhaltung un Mehrung ihres
Gemeinwohls als der EMEINSANILCH Vorbedingung ihrer menschlicehen Ent-
Taltung. Der einzelne Staat ı Zeit un Raum entsteht aus besonderen, _
tälligen, oft fragwürdigen Ursachen. ber weil Staat t; verwirklicht sich

ihm eben diese Ordnung VO  — Natur Solange as ı ıhm geeinte Volk ;A
ammenleben will, also solange cs Staat ist, bleibt 6e11Ss des Gesamt-
wohls willen, ohne da{ß die Menschen ı ihm nıcht. wahrhaft menschlich le-
en könnten. Die machtvolle Autorität, die ZUIN Staat gehört, ist Grund

245



ND  x  D U Ar a m

nichts andereé als das U£rechf und der Urwille des geeinten Volkes, sein Ge=
meinwohl tatsächlich un wirksam Zu verteldigen un zZu fördern.

Daraus wird erkennbar, WwWas heißt, dafß die Autorität des Staates
[0)81 ott stammt un seine Herrschaftsmacht un! Vorsehung ‚IN einer Art
VOo  — Abbild“®® repräsentiert. Die menschliche Natur un ihre Sozialanlage ist
göttliche Schöpfungsidee; der Staat iıst ın seliner wesentlichen Struktur eın
Inhalt eben dieser göttlichen esamtidee vom Menschen. Die Staatsgewalt
ist notwendig, damit der Staat seinen INn und Auftrag 1m Dasein des Vol-
kes erfüllen kann; also ist S16 VO  e ott mıt em Staat gewollt und ihm als
Autorität ber alle einzelnen verliehen mıt der Zuständigkeit, die aus dem
Wesen der staatlichen Vereinigung folgt. Sie ist also das von ott durch
seinen herrscherliehen Wiıllen iın der Schöpfung selbst gegebene KRecht des
im Staat geeinten Volkes, se1in Gemeinwohl wirksam wahren un autori-
tatıv durechzusetzen un darum die Leistung des des Gemeinwohls Er-
forderlichen als sittliche Pflicht aufzuerlegén.

AÄUTOrRITÄT UN MacHuHT

Damit ist zugleich der Macht 1Im Staat der 1NNn gegeben. Mit der Befehls-
gewalt, die als Gewalt, sittlich binden, den wesentlichen Kern der uto-
rıtät ausmacht”‘, mulß die Macht verbunden se1IN, ihre KEntscheidungen durch-
ZUuseizen nd die Ordnung der Gemeinschaft zwingend aufrecht erhalten.
1€e ist Autorität als verpflichtende Entscheidungsvollmacht; S16 hat ‚„‚Auto-
rıtät®® NUr, wWwWenin sS1e ihre Kntscheidungen IN Beratung un Eınsicht Tallt;
aber gehört auch hrer Autorität, ihren Anordnungen Nachdruck
verleihen. Fıgenart der staatlichen Autorität ist CS, da{fßs ihr azu die Mittel
des Zwanges un der Gewalt In besonderem Maß, wWeNn nicht auUusSs«-

schließlich, ZUrr Verfügung stehen. bın schwacher Staat kat eine Autorität,
ber auch einem Staat, der sich DUr aut Zwangsmittel stützt, tehlt wahre
Autorität, ennn wahre Autorität leht 1Ur mıt Freiheit InNnen. Die Macht
ist notwendig, weil ohne S16 die Menschen, W1e€e S16 tatsächlich sind, niıcht INn
der gemeiınsamen Ordnung gehalten werden können. Die Fragwürdigkeit des
Menschen, die In seiner Versuchliehkeit un seiner Neigung L selbstsüch-
tigem Handeln liegt, wirkt sich zugleich als Versuchung ma{ißloser
Macht aUs In denen, die Gewalt haben Das äandert aber nichts daran, dafß die
Macht ım Staat sıttlich begründet ist, 1m Dienst des Rechtes un der Ord-

Sternberger sucht den Begriff der Äutorität dadurch zu klären, daß Befehlsgewaltun Entscheidungsbefugnis als ‚„„Macht‘®* scheidet VOo  - Autorıität als ‚„ Vollmacht‘‘, als at,
KErmächtigung, Erwogenheit des Handelns; diese ‚„„‚elementare Unterscheidung‘‘ sıeht
als wesentlich 21l1, Das Moment, das betont, kann sıcher ıne Art VON Autorität darstellen,
dıe ohne Befehlsgewalt besteht; W16€e bel allen Autorıtäten, die aut hoher Sachkunde, be-
sonderen Leistungen, erprobter Klugheıit beruhen. ber für staatlıche Autorität 1im eigent-lıchen Sınn ıst dıe Zuständigkeit, verpflichtend anzuordnen, wesentlich. Sie ıst alg solche
ja noch nıcht ‚„‚Macht‘*‘, sondern Vollmacht, die Freiheit autoritativ sıttlich binden, nicht
11ULE durch Kat, sondern durch.Verpflichtung, und wendet sıch deshalb zuerst das Ver-
antwortungsbewußtsein. Sıe ist Befehlsgewalt, ber nıcht einem bloi3 außeren Sinn.
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NuNnsSsteht un: aus dem Dienstfür das Gemeinwohl des Volkes selbst ihre
sıttliche Ordnung un die ihm CISCNECN Schranken hat Die Macht ist not-
wendiges Attribut des Staates; aber der Staat ist dem, w as ıst un Wa  d

soll, als das geeinte Volk, das eMEINSAME Lebensordnung autfbaut
un:! erhalten hat, nıicht NUur Macht un nicht NUur der Machtapparat, den

sSC1MES Sinnes und Zieles willen unterhalten mu{fß
Dagegen sıieht der evangelischeBischot tto Dibelius, darin W1S5-

SC  — Tendenz evangelischer Staatsethik folgend, Staat, VOL allem ı Staat
VO  - heute, wesentlich LUr Macht Kr bestimmt den Staat als nichts anderes
als riesenhaften „Apparat, miıt dessen Hiltfe eln eil des Volkes ber
die Gesamtheit herrscht‘°83. Wenn das och als C1INE, allerdings einseltige Be-
schreibung autf C1iNne Erscheinung des Staates hinweist, RN der aber nıcht
einfachhin verstanden werden kann, ist die W esensbestimmung, da{fß der
Staat Macht ıst?, 611e Verzeichnung, die 1 allen Urteilen über den Staat
weiterwirken mu{ Dibelius hebht mıt Recht die Gefahr des totalen Staates
hervor: aber für ih ist ‚„keine Entartung des Staates, WeLn alles be-
herrschen 11 sondern liegt das SC1LINEIN Wesen was aber 711 W esen

Organismus gehört fügt hinzu, 1ä1t S1C  h nicht ändern Ist 61116

Wesensbestimmung des Organismus, da{fß nıcht L11UL wächst sondern krebs-
artıg wuchert? Ist ein Lieib auft der öhe dessen, wWwWas se1iNer W esens-
anlage ach SC1H kann un werden soll wWenn der Krebs, der ıhn zeririlit autf
SCINEN Höhepunkt gekommen ist? Die Folge ıst da{fß die „Grenzen des
Staates 9 die Dibelius sich miıt vielen Einsichten un Erfahrungen be-
üht für in der 61 Käfig sind den das Raubtier Staat dieses
Wort stammt VO  — Dibelius selbst gesperr werden muß offenbar VOoO  — den
Bürgern die dem Staat das heißt den Machthabern, qls Bändigern des aub-
1lers gegenüberstehen. Für uns ist der Staat das olk sofern e6s se1iner

EIMELNSAMILEN Lebensordnung willen geeiınt 1st un e1iNnNe Organisation der
Macht schaftft Recht Freiheit und Wohlfahrt schützen un för-
ern die Grenzen der Machtanwendung hegen da, die vereinter Kraft
auszuübende, „Organısıerte Sorge tür diese wahrenden Güter die
Grenze ihrer Zuständigkeit kommt Da die Macht Dienst VO  e Recht Ord-
HUNg un Freiheit steht wird S16 schwerster Weise mißbraucht wenin S1IC

sıch das Recht un:! die geordnete Freiheit wendet IDie Ver-
suchung 711 Mißbrauch ist nıcht fern, WIC der e1b vVvonKrankheit
heimgesucht un der Mensch ZULTL Sünde versucht oder verführt
werden ann.,. Deshalb mu viel getan werden, die Gefahr abzuwehren,
besonders wenn S1C, WIC heute, akut ist, 5 WIC I1a  — die Gesundheit bewah-
TE  — und die sittliche Integrität erkämpfen mu{f. Kıs ist Sache des SaNzech
Staatsvolkes, dafür SOTSCHL, der Glieder sowohl WIC derer, die EC111C Macht-
stellung innehaben. Die moderne Verfassung kennt vielerleiinstitutionelle

tto Diıbelıius, TEeENzZEN des Staates, Tübingen 1949, Furche-Verlag,
9 A.a.O.74
10 A.a.0O. 76
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Alb Hartma

Sicherungen SeCSCNMißbrauch derMacht;: entscheidend.für ihre Wirksam-
keit bleibt ıiMMer der wache GeistderGerechtigkeit un! Freiheit.

DieE PHILO  ISCHE DEMOKRATIE -
Staatsgewalt ist Gewalt des geeinten Volkes ZUr Verpflichtung auf das

notwendige EMEINSAME Zael. ] )as Kecht, auf das Ziel hin binden,1st
Recht der Gemeinschaft, die Ziel ll Staatsgewalt ruht also auf dem
Wesen dessen, W as Staat ist, der Gemeinschaft des staatlıch geeınten.Vaol-
kes Das ist die alte Lieehre VO olk als dem ursprünglichen.JTräger der
Staatsgewalt, ‚CINE Lhese, die hervorragende christliche Denker i allen
Zeiten verfochten haben“ 11. Peter Tischleder hat S1E alsdie allgemeine Lehre
des heiligen Thomas un der mittelalterlichen Thomistenschule « be-
legt1%. Es ann eın Zweifel daran bestehen, dafß die sroße Tradition der
naturrechtlichen Staatslehre innerhalb der katholischen Welt mıiıt pater-
nalistischen Vorstellungen VO  — der Autorität des Staates nıchts tun hat
Man hat vielmehr, die Grundtendenz dieses Staatsdenkens bezeich-
NEeN, VO  - „philosophischen Demokratie“‘ gesprochen.

Dabei handelt c sich och nicht die Demokratie als Staatsform.
geht vielmehr, wWeln 111a NECENDNEN will, die Urverfassung des Staa-
LeS,; WIC S1IC sCeciNer wesentlichen Struktur enthalten ist un allen beson-
deren Staatsformen, den Verfassungen i Staatsrechthehen Sinn, vorausliegt.
Wenn Staat philosophisch, nach SCIHNEIN Wesen,gedacht wırd, erweilst sich
als demokratisch gebaut.

Der Staat ıst, nat 108 X I diesen Gedanken einmal aufgenommen, VO  —
untifen ach oben gebaut, während die Kirche VO  am oben ach untiengegründet
ist13, Die Kirche verdankt ıhr Dasein übernatürlichen Kingreifen
(Gottes ı den auf der menschlichen Geschichte; hat S1C sSsEeINEmM Gna-
denwillen gestiftet. Christus ist Haupt und Herr der Kirche; hat die Fülle
der Gewalt ber S1C, un!: als Gewalft binden und lösen ı Hände
VO Menschen iı der Kırche geiegt ist, kommt VO  — ihm

Nun ist die Kirche ach SC1INEINM Willen monarchisch verfaßt; dieMon-
archie, un Z W diıe absolute Monarchie, gehört ihrer unveränderlichen
Gestalt. Die Kırche hat alle Versuche, ihre Grundverfassung demokratisch

denken,auch dıe Versuche, die der Not des grolsen Schismas mit ihrem
Ausschauen ach der Hiılfe durch C117 allgemeines Konzil verständlich W:  9
endgültig qls Verfälschung des Glaubens abgelehnt.

Pıus AITIL, Ansprache den päpstlıchen Gerichtshof der ota Romana -VO. Okt.
1945; Utz-Groner, Aufbau und Entfgltung des gesellschaftlichen Lebens (Sozlale Summe
Pius ALL,) Nr 2715; AAS (1945) 256

19% Ursprung. un Träger der Staatsgewalt nach der Lehre des hl Thomas <  a} Aquinund SC1INETr Schule, -Gladbach 1923 Volksvereins- Verlag. Diese Untersuchung,verdankt
iıhr Dasein der Absıcht, konservatıven Meinungen katholischen Deutsch-
land der eıt nach dem ersten Weltkrieg dıe Berufung auf Thomas entzıehen.

Nr. 2041

248



Über uLOr1 at des Staates

Das Oberhaupt der Kirche empfängt Gewalt unmittelbar. VONChri-
stus  ’ Ee1Ne® andere Quelle für die Vollgewalt :1112 der Kirche Christi ‚gibt
nicht Derjenige, der rechtmäßig ZU Pap‘st bestimmt ist; erhält nicht
eLNC Gewalt, 1e 1 schon i der Kırche als Gesellschaft bestünde: iıhm
wird nicht eiNe Gewalt der Kirche anvertraut, sondern ihm verleiht Christus

Gewalt ber die Kirche: Deshalb stellt nichtdiıe Kirche dar, sondern
repräsentiert Christus, das —Haupt der Kirche. Diese höchste Autorität ber

alle Glieder der Kirche ist bestimmten Weise väterliche Autorität.
Dieeinzeinen der Kirche sind ihr unterworfen des übernatürhichen
Lebens willen, das S1IC durch die Kirche empfangen haben Die Autorität des

>
„Heiligen Vaters“® beruht also aut übernatürlichen Ursprungsverhält-
NIS; wiederholt sıch innerhalb der Ordnung des Gnadenlebens ı ENTISpre-
chender Ahnlichkeit das, W as die natürliche Autorität des Vatersbegründet.

Vor diesem:Gegenbild hebt sich der Sinn, der mıiıt dem VWort - der
philosophischen Demokratiegemeımnt ıst, deutlich ab Der Staat ist der
atur des Menschen un seiNner gesellschaftlichen Anlage begründet; SSC1INE

wesentliche Struktur ist dem Wesen menschlichen Gesellschaftsliebens
heraus gegeben. Wo1] Staat ist, besitzt die se1iNnemnSınnunW

sentlichen Auftrag: geforderte Leitungsgewalt. Wo Menschen
Staat vereinigt sind, ruht die miıtdem Staat gegebene Gewalti ihnen

als Gesamtheit. Von un(ten, aus der Gemeinschaft der verbundenen Men-
schen‘ selbst, baut S1C.  h der Staat auf die Autorität, die der Staat ber jedes
einzelne SCLHECL Glieder hat,; 1ıst die Autorität.des ‚Volkes, das ı SCLIHeEr kın-
heit der Staat ıst. Das ıst das erste un notwendige erhältnis Vo  am Staat und
Staatsgewalt. _

Die Staatsformen ergeben. S1C  h Tst zweıten Schicht, die 1 Auf-
bau des Staates iber der wesentlichen ‚„demokratischen“‘ Grundschichtliegt
Denn 10808 handelt 65 sich darum, W  ® das Volk Gewalt ı Iienst sSsC1-

NEes Gemeinwohls ausübt. Diese Formen sind VO  — der ıINNEICHN Struktur des
Staates her nıcht festgelegt. Sie sind dem Menschen un K Geschichte
überantwortet; S16 SINn  d deswegen _nıcht beliebig,. vielmehr wirken sich
ihnen geSCl1iqhtljche Mächte ihrer gqhe„irrm_isvt)llen Stärke, aber auch ı
ihrer Vielfältigkeitun ihrer Wandelbarkeit A,

DasUnterwerfungsverhältnis der einzelnenunter die Autorität des Staa-
ties wiederholt. sich allen diesen Hormen. Sämtliche Glieder desStaates
sıind notwendig „Untertanen“‘ des Staates. INa dieses Wort brauchen
Wwill, ist eINe Sache des Sprachgefühls; kann aber auch SCLN, da{fßs die Ab-
NE1ISUNG das Wort aus falschen Gefühl demokratischer rel-
heit entsteht, die nıcht mehr unte‘rgeben SC1II möchte. ber mıiıt „Unter-
tan.  co11gemeıint ist,; bleibt unabänderlich. Kıs 14Rt sich keine W eise der
Selbstregierung des Volkes denken, 1 der nıcht die Autorität des Staates ]
Bereich ihrerZuständigkeit dıe Unterwerfung des einzelnen ordern müßte.
uchwenn das olk alg Landsgemeinde die Angelegenheiten SC11165 (jemeın-
ohls selbst verwaltet, bleibt jeder,. der als Glied der Gemeinde 7u-
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Ständekommnien des Beschluéses‚ vieiléi-cht mäßgeblich } mi£gewirkt hat, der
autorıtatıyven Anordnung Gehorsam verpflichtet. Die Weise, wie eine
Norm Rechtskraft erlangt, ändert die bindende Kraft nıcht, die ihr von der
ın ihr wirksamen Autorität zukommt.

Von der Lage kleinster Gemeinwesen un!: Von einzelnen Fällen des efe-
rendums abgesehen, ann das olk seine Gewalt nıcht In der Form gemein-
schaftlichen Handelns ausüben. Es mu{ sich eigene Organe schaffen, deren
Stellung un Zuständigkeit durch die besonderé‚ geschichtliche Verfassung
des Staates umschrieben wiırd. Jeder Staat hat eine solche Verfassung; auch
der Staat einer urtümlichen Landsgemeinde ıst ebenso verfaßt; DUr darf
INnan ier Verfassung nıcht technischen inn eınes modernen Verfas-
sungsstaates verstehen und darf die Bildung der konkreten Gehalte des
Staates sich nıcht einfachhin ach der VWeise reflexbewußten Vorgehens
denken1 Die Organe staatlichen Handelns NUunNn, deren Stellung und Zustän-
digkeit 1n der jeweiligen Verfassung geregelt ıst, ben die Gewalt des
Staat geeinten Volkes

ÄUTORITÄT, MONARCHIE VON GoTTEs GNADEN UN OB;UGKEIT
uch der absolute Monarch, der allein un: numschränkt herrscht, übt

die Gewalt des Staates aus, dessen Organ ist. Er wird In anderer Weise In
se1INe Stellung berufen als der Präsident oder das Parlament einer republi-
kanıschen Demokratie; aber die Autorität, die besitzt, kommt ihm
sentlich aAaUusSs dem gleichen Grund. Seine Aufgabe ist, tür das Gemeinwohl
des Volkas die jeweils geforderten Anordnungen treifen; das allein ist

Da ausgeübte Macht 11U. dann sittlich begründete Autorität ist, S1e  4 Vollzug der
dem Volk eigenen Staatsgewalt ist, mu{ ın jedem all en Rechtsgrund vorlıegen, der den
tatsächliıchen Inhaber der Macht ZU Organ der Staatsgewalt macht. Wer darauf verzich-
tel, heht den Unterschied VO  e faktischer Macht und rechtlicher Autorıität auft. Die Be-
hauptung, da ott jeder tatsächlich bestehenden Gewalt dıe ‚, Vollmacht der Obrigkeıt”gebe, würde sıch auf ein Wırken Gottes zurückzıehen, das einfach alles, wWas geschieht,als Inhalt des bejahenden, betätigenden und nıcht LU zulassenden Wiıllens Gottes
sıieht un schlıeßlich damıt jede Gewalttat VO  - vornherein sanktıoniert, äahnlıch WI1e die
Lehre VOoO  — der normatıven Kraft des Faktischen. Wenn 1an Ernst macht mıt der Kıinsıcht,
da{fß die Staatsgewalt in der Gemeinschaft des staatlıch geeinten Volkes ruht, kann der
Rechtsgrund 19898  SE der Waılle des Volkes se1ın, der dıe Ausübung se1ines Rechtes, für das g-meine Wohl wirksam SOrSCH, bestimmten Organen anvertraut. Nun wird sehr VeEI-
schiedene Formen geben, ıIn denen dieser gemeiınsame Wiılle zustandekommt un: sich aus-
drückt; uch 1n konkludenten Handlungen kann wıirksam se1n; iın der organıschen Eın-
heıt eiNes Volkes kommt dabe1ı infolge des sehr verschiedenen sozlalen Kinflusses der
Menschen nıcht iın gleicher VWeise maßgeblich aut jeden einzelnen d. die Majyorıtät in
einer geheimen, gleichen Wahl ist L1UTr eine, und zwar ın hohem Maiß rationalısierte KForm
gemeinsamer Willensbildung. Wiırd iıne Herrschaft durch (rewalt, Eroberung, Umsturz
aufgerichtet, ist sS1€e€ durch iıhren Krifolg nıcht rechtmäßig; hat S16 eine Jegitime Autorıität
waltsam verdrängt, hört damıt das bestehende Recht nıcht auf:; solange das olk wıder-
strebt un auftf ine Änderung der Gewaltverhältnisse hinarbeitet der warten kann, bleibt
die NEUE Herrschaft 1Ur Gewaltanmafßung. Trst diıe Zustimmung des Volkes, das die
Machtverhältnisse annımmt, weiıl nach der Lage der Dinge besten seinem gemelinsa-
INEeEN Wohl gedient ist, gibt ıh: dıe Rechtmäßigkeit, und diese Zustimmung kann von einem
Zeitpunkt aQUS, ın dem dıe La
meinwohlgerechtigkeit werden.

eindeutig geklärt ıst, für alle sittlıche Pflicht der Ge-
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1iNnn und Inhalt SCIHNETLr Autorität. Etwas ZU. Gemeinwohl anordnen aber,
drückt den folgerichtigen Gedanken ec1in klassischer Satz des heiligen T°h0-
11a5 von Aquin aQUS, ist Sache der SaNZCH Gemeinschaft oder irgendeines,
der die Gemeinschaft vertritt1l® Iso auch der Monarch ist unmittel-
bar nicht Kepräsentant Gottes; repräsentiert vielmehr W16e6 der Träger
staatlicher Autorität jeder Staatsform das olk dessen Gewalt —

übt Kür dieses grundlegende Verhältnis ist gleichgültig, WIC staatsrechtlich
einzelnen die Stellung des Monarchen gedacht und umschrieben wird

Wenn sich Monarch VOoO  am (GGSottes Gnaden nenn ıst das grundsätzlich,
der HNNeTIrcCcHN Begründung ach keinem andern INn als dem, dem ]-
der nhaber staatlicher (Gewalt Von ott kommt un deshalb bestimmtem
1Inn ott repräasentiert un: Stelle T1 Diese Repräsentanz Gottes
liegt also nıicht ı besonderen Vorzug der monarchischen ÖObrigkeit;
S16 liegt C1NC Schicht tiefer, 1 Wesen der staatlichen Autorität uUun: wieder-
holt sich ı jeder Staatsform wesentlich iı der gleichen VWeise. Alles, was
sS1C  h Monarchen Vo  — Gottes Gnaden darüber hiınaus zugeschrieben haben
oder W as ihnen zugeschrieben worden ist gehört der VWelt menschlicher,
vielleicht Jange mächtiger Vorstellungen sich IsST nıcht begründet.
Die Staatsgewalt des Volkes 1STt als legitime, sıttlich bindende un Gehorsam

des (Gewissens willen heischende Autorität VO  — Gottes Gnaden die Stel-
lung des Monarchen un SCINEeTr Dynastie ist Werk der Menschen der (ze-
schichte Natürlich wirkt ott der Geschichte und führt die Völker un
1äßt die Staaten kommen un: gehen und hat die Könige sSseiINer and
abeı diese Herrschaft des göttlichen ıllens bedient sich der Kräfte der
Menschheitsgeschichte un schafifft VO  an Ausnahmen esonderer Art abge-
sehen, nıcht Cu“«c un wunderbare Rechtsgründe der Autorität C}  ber die hiın-
dUS, die natürliche Schöpfungsordnung nach dem Wesen der
Sache gelegthat Das Wort „Obrigkeit” scheint ı uUuNseTrer heutigen Sprache

INnnn ANSCHOMAMILEN haben, der 6S NUur aul bestimmte geschichtliche
Erscheinungen der staatlichen Autorität anwendbar SEeIiN 1ä1St Eıs hat sich
VOLT allem Aaus dem Gebrauch Luthers und untfer der Nachwirkung SCLHNELr

patriarchalischen Anschauung die Gestalt des Monarchen VO  — (GGottes
Gnaden geknüpft. Danach zÖönnte Inan die Organe staatlicher Gewalt
modernen demokratischen Staat also nıcht mehr gut „Obrigkeit“ NENNECN

Das IST nıcht mehr als C111 Sprachgebrauch aber daraus folgt über
grundsätzlichen Wandel der Autorität des Staates un ihrer Begründung
nichts Nur wWenn die wesentliche Struktur des Staates nicht ihrem Unter-
schied VO  n bestimmten geschichtlichen Formen gesehen wiırd, ann INa  u

dem Wandel der Staatsform un der mıiıt ihr verknüpften Vorstellungen auf
Cc1Ne Anderung der Autorität des Staates schließen, die S1C aus VOoO  — ott
geseizten Obrigkeit, hınter der, durch alles hindurchscheinend, Gottes Wiılle
steht, nhaber VO  b Macht umgewandelt hat, die WIT selbst machen oder

> „‚ÖOrdinare autem aliquid ı bonum COMMUNG, est vel totıus multitudinis vel alicuius
gerent1s totıus multitudinıs®‘ ©] th ad)

251



Sal Seibel, Umdie‚W Gla

aut deren Sturz WITrhinarbeiten16 Gewaltträgern ı C1NeIIN Staat, dem
nıchts Metaphysisches, nichts Heiliges,. wirklich Sarnichts mehr: ist17.
Wesen der Autorität Uun: der sittlichen. Gültigkeit ihrer Forderungen hat
sich TOTLZ aller tiefgehenden Umschichtun_'g.en der konkreten Gestalt- des
Staats C111 solcher Bruch nıcht vollzogen; das 6C1MN Zusammenbrüch der
metaphysischen Schöpfungsordnung Gottes,und der ist undenkbar.

Aber die Beschreibung der völligen Umwandlung trifft autf die Gedan-
ken, die siıch die Menschen VO Staat und VO  am dem Grund SC11N€ES Anspruchs
machen. Das ist eiNne Veränderung, die auch das Wesentliche ergrifien hat
Sie ist älter als der Untergang der Monarchie;:-aberS16 ist au  n iıhren Anfän-
SCH den Ideen ı mehr vorgedrungen ı die VWelt des staatlichen T
ens unddie Weise, WIC S1C.  h Machtträger und Machtunterworfene ihr
bewegen. Die Autorität des Staates, WI® S16 verwaltet und W16 S16 erleht
wırd, Autorität 1Nn der Anerkennung ihrer Gültigkeit, der
gestandenen Würde, der Bereitwilligkeit des Folgeleistens, steht dabei i
Frage; und och mehr Autorität, WIEC S1IC erscheint, oder verhüllt wird

den Taten derer, die Macht ı en Staaten ausüben. Darauf gehen VOI' -
nehmlich die Sorgen des evangelischen Bischofs, un diese Sorgen sınd nıcht
DUr die SCLINEN.

Um dıe Wiedervereinigung ı GGlauben
Zum theologischen Programm der „Sammlung“,

SEIBEL S}

Unter den verschiedenen Gruppierungen innerhalb der evangelischen Kirche
nımmt die „Sammlung““ insofern C1L1C besondere Stellung Chl1, als S1iC ıhr
Wirken nıcht auf den evangelischen Haum beschränkt, sondern auch das (Se-
spräch, ] CINEeE erneute Verbindung mıiıt der katholischen Kirche sucht „„Un-
SCTC Absicht ISte.,. sagt Max Lackmann, „„CINEN evangelischenBeitrag
den ökumenischen Bemühungen die katholische Einheit derKirche

alleleisten‘1. der mit den Worten VO  —; Hans Asmussen: v Wir sammeln .
diejenigen evangelischen.Christen; die Ruf und VerheißungChristi Zzu der
Einheit der abendländischen Christenheit.als Anruf VELIrNOINIMNEN haben un
sich. die seıt vierhundert Jahren praktizierten konfessionalistischen. Frage-
stellungen der geirennten Christen nicht mehr machen.können“‘?.

$to Dibelius ı priıvat gedruckten Briefe. über die Obrigkeit. den Landes-
bischof Lilie; größeren Teılen veröffentlicht: UNGE KIRCHE 95 492496

17 TeNzen des Staates
Hochland (1958/59) 596 (s Anm.
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